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 Veröffentlicht am 17.12.2002

Norm

MSchG §23 Abs1

Rechtssatz

Für die Frage der Priorität bilden - bei Vorliegen von Verwechslungsgefahr infolge von Branchennähe - eine

markenmäßige und eine firmenmäßige Nutzung eine Einheit.

Entscheidungstexte

4 Ob 221/02g
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